
vom 19. 8. 1961 BL 4 d. A. festgestellten Sachverhalt gern. § 20, Ziff. 1 StEG 
zu verantworten.
Das Gericht erkannte antragsgemäß auf eine Gefängnisstrafe von acht 
Monaten, wobei nicht unberücksichtigt blieb, daß die Angeklagte bisher noch 
nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten ist.

gez. Grzegorek gez. Bahr gez. Jung
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